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RS Vwgh 1992/10/20 89/14/0089
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1992

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §19 Abs1;

EStG 1972 §24 Abs1;

EStG 1972 §24 Abs2;

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §5;

Rechtssatz

Hinsichtlich der Hinzurechnung eines bestimmten Betrages für die Überlassung beweglicher Wirtschaftsgüter zum

Veräußerungsgewinn kommt es bei der Versteuerung des Veräußerungsgewinnes nicht auf den Zeitpunkt des

Zufließens an.
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